
  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Kurztitel 

EWR-Abkommen 

Kundmachungsorgan 

BGBl. Nr. 909/1993 

§/Artikel/Anlage 

Art. 9 

Inkrafttretensdatum 

01.01.1994 

Text 

Artikel 9 

(1) Die Ursprungsregeln sind in Protokoll 4 niedergelegt. Sie gelten unbeschadet der internationalen 
Verpflichtungen, die die Vertragsparteien im Rahmen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens 
eingegangen sind oder eingehen werden. 

(2) Im Hinblick auf die Weiterentwicklung der in diesem Abkommen erzielten Ergebnisse werden 
die Vertragsparteien ihre Bemühungen fortsetzen, um die Ursprungsregeln in allen Aspekten weiter zu 
verbessern und zu vereinfachen und die Zusammenarbeit in Zollfragen zu vertiefen. 

(3) Eine Überprüfung wird erstmals vor Ende 1993 vorgenommen. Danach werden alle zwei Jahre 
weitere Überprüfungen vorgenommen. Die Vertragsparteien verpflichten sich, auf der Grundlage dieser 
Überprüfungen über die Einbeziehung geeigneter Maßnahmen in das Abkommen zu beschließen. 


